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Fortsetzung der Hinweise

Hinweis zur Regenwasserableituno:

Gemäß $ 51 a Landeswassergesstz ist das anfallenda Nieder-
schlagswasser von Grundstücken, die nach dem O1. Januar
1995 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanali-
sation angeschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrie-
seln oder ortsnah in ein Gewässereinzuleiten.

Die Elemente einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung
bestehend aus Versickerung, Speicherung und Ableitung sind
in der vorgenannten Reihenfolge nach den Möglichkeiten des
jeweiligen Grundstücks auszuschöpfen. Die ausreichende
Sickerfähigkeit des Bodensist durch eine Baucrunduntersu-
chung nachzuweisen. Die Einleitung von Oberflächenwasser
in das Grundwasser bedarf einer wasserrechtlichen Genehmi-

gung.

Übersichtsplan M. 1:5000

FESTSETZUNGEN NACH 539 BauGB BAUGESTALTUNG NACH 586 BaußONW HINWEISE ° ÄNDERUNGEN
LINIEN, FLACHEN UND PLANZEICHEN TEXTLICHE FESTSETZUNGEN —0— Flurstücksgrenze

ÄNDERUNGEN NACH DER OFFENLEGUNG

1 Art und Maß der baulichen Nutzung ( Hi k AUF EINWENDUNGEN VON:I TTS” eplante Flurstücksgrenze
ma mem Ürenze des Gelfungsbereiches 11 Gemaß 5 16) BauNVO werden die Ausnahmennach $ 3 (3) BauNVO nicht Bestandteil des 6.2 Die Anpflanzunsen sınd innerhalb eines Jahres nach abschileßenderFertigstellungSs 2 0) gep äud 3

. . sbauungsplanes. i icher Anl ter Beachtung des Nachbarrechtsgesetzes anzu-
-——e—+- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung aehemeuuntematener ° 7 Hauptgebäude .u

1.2 Das Maß der baulichen Nutzung wird aus der überbaubaren Fläche und der Geschoßzahl be- . &] b bä d .
—— Baugrenze stimmt. Die in $ 17 (1) BauNVOfestgelegten Obergrenzen dürfen nicht überschritten werden. 6.3 Sind durch Umwelteinflüsse oderinfolge Alters Bäume oder Sträucher1. S. dieser Fesisetzun- Ne engebaude

13 Durch Ani im Sinne des $ 19 (4) BauNVOdarf max. eine Überschreitung von 25 % (GRZ gen abgängig,so ist an dieser Stelle gleichartiger Ersatz zu leisten. HIT L } G bö du . . . . rch Anlagen im Sinne des au ei %GR-FR-IR mit Geh-,Fahr-und Leitungsrecht zu belastende Fläche 0,5) erfolgen. Inweis: geptanfes LEeDaUde

zugunsten der Allgemeinheit 20 Bauweise. überbaubare Grundstücksflächen und Stellung baulichen Anl - Der Grundstücksberechtigte hat in Abstimmung mit dem GrüntächenamderStadtBünde Straßenverkehrsflüche. .. . . auweise, überbaubare Grundstücksflächen und Stellung baulichen Anlagen i ) ! rbeiten, In dem die Pflanzenarten und Sta: 2 .
nicht überbaubare Fläche . . . , . Selzten Anpflanzungenauf denGrundstücken darzustellen sid. Der Begrünungsptian wird Straßenbegrenzungslinie
üb b b Flö h 2.1 Die Bauweise Ist im zeichnerischen Teil festgelegt. Bestandteil der jeweiligen Baugenehmigung. \ . . Ä

uberbaubare ache 2.2 Die überbaubaren Flächen sind im Plan durch Baugrenzenfestgesetzt. *  s. auch nachrichtliche Angaben Fläche für die Forstwirtschaft N RATSBESCHLUSS VOM:

rEINES Wohngebiet 2.3 Fürdie Haupffirstrichtung sind die Firstrichtungen derinformatorisch eingetragenen Gebäude m -Wald- ANDERUNGSZWECK
Rn rbindlich bzw. das fest tzte Pl ichen. i Abs. 11.V. m. Abs. 4 BauON

Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze Ausnahmen eind zulässio bei Solarenergienutzung bzw. sonnenorientierem Wohnungsbau. T. Gestaltung baulicher Anlagen ($ 86 Abs m98 u unvermarkter Wasserlauf

. .. .. . 7.1  Dachgestallung H ER Üi . } 7 KLEFr FHAG E N »nur Einzelhäuser zulässig 3.0 Größe der Baugrundstücke - Dachform: Satlel- und Walmdach, kein Krüppeiwaln onDt enarteM1:5000)
Pfg1: Pflanzgebot 1 naturnahe Erhaltung und Bepflanzung Die Grundstücksgröße wird auf mind. 600 qm festgesetzt. " Dachneigung: 90-457 evslinen Dachftäche u

des Waldsaumes ö « Dachaufbauten:aannanı n ennnaturrt Feuerstellenerlaubnis;
- Dacheindeckung: Betondachsteine oder Tondashpfannen ın den Far t . ,0 mumrnanen Baus} bei Unlerseheiung GEMARKUNG: ENNIGLOH FLUR:: Pflanzgebot 2 Streuobstwiese > . .

Pfg2 Pf 9 “ . Aufdenprivat erschlossenen Baugrundstücken wird die Zahl der Wohnungen auf 2 Wohnein- 7.2 Gebäudehöhenundmaße . des Sicherheitsabstandes
Pfg 3: flanzgebef 3 Anpflanzu ng von heimischen ‚standort - heiten je Gebäude begrenzt. - Firsthöhe: im Mittel max. 10,00 m über OK Verkehrsfläche

gerech en Gehölzen « Drempelhöhe: max. 1,25 m M 1 , 1000
n 5.0 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen - Sockelhöhe: im Mittel max. 0,50 über OK Verkehrsfläche . .

anzupflanzende Bäume m 5.1. Die im zeichnerischenTeil festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrechte sind zugunsten der - Giebelbreite (Sparrenfußabstand): max. 12,00 m N h . htl An abe '
Zu erhaltende Bäume und Gehölze 3 Allgemeinheit abzusichern. 13 Geschosse oc rIc » 0 N

= = = Bereich ohne Ein-und Ausfahrt 6.0  Pflanzgebot "ColemanFestsetzungeneuezutährenRun 551a Landeswassergesetz . AUSFERTIGUNG
‘ : > . - i % jeweili 1 icksfläche mit land-+ Haupffirstrichtung *U°. Seharisgebundenen,Standongerechten BäumenundSiräuchem.B.: Hainbuche, Fee 74 Eassade ılı (L) Grenze Landschaftsplan

ahorn, Hartriegel, Hasel, Weißdorn, Pfaffenhütchen, Schlehe, Faulbzum, Wildrose, Brom- Die Gebäudedürfen nichtin grelier oder schwarzer Farbe angestrichen, verputzt ödervoll- _ Landschaftsschutzgebiet _
beere, Holunder, Schneeball, Weiden, Eichen, Buchen, Linden und Vogelbeere ständig verblendet werden. nachmit glasiertem Material sind untersagt Klinker-

i . B. mit Rollschichten, Lisenen, Mauervorsprüngenetc. zu glie .
« Private Grünfläche Pfg 1: naturnahe Erhaltung und Bepflanzung des Waldsaumes (assaden sind 2.B.mit RoISehieften. © Landesforstgesetz

- Private Grünfläche Pfg 2: Anlegung einer Streuabstwiese ”ehearatensetig, tnax. 0,70m Größe des Plangebietes: 1,0684 ha.

uafe . ; imi Nachb © max, 1,00. m . . . ."  SlandertgerechtenGehlizenS:d,zeichnerichenDarstellung,Die PfanzflächenPfg3 Die GrünflächenPig 1 und Pig 2 sowie die Grenze am Wald baw. Wasserauf sind von Ei- Satzung zum Schutz des Baumbestan- Kartengrundlage: Abzeichtung der Katasterflurkarte M. 1:1000
können durch notwendige Zufahrten entlang der Straßen "Kleffhagen” und "Auf der Kreuz- friedigungenfreizuhalten. des der Stadt Bünde Stand: Dez. 1993

> breite" sowie an den Nachbargrenzen durch baulichen Anlageni. S.d. $ 5 Abs. 11 Ba
BauONW (Stellplätze und Garagen) unterbrochen werden.Es ist an anderer Stelle auf dem

. privaten Baugrundstück Ersatz zu pflanzen.

Rechtsgrundlagen | DieKartengrundlage stimmt mit | Es wird bescheinigt,dafdie Fest-|Der Bebauungsplan ist entworfen | Die Übereinstimmung mit dem | Die Beteiligung der Bürger gem. | Der Bebauungsplänistgem. 8 211) | DerBeschluf des Rates der Stadt | Der Bebauungsplan hat einschließ- | Der Bebauungsplan ist gem. $10| Bieser-Bebewongsstan-worde-gem- | Der Satzungsbeschlun des | "Semäß-S42-BaußB-Iet-eie-Ivreh-
$81-%,8-12 des Baugesetzbuches|dem Katasternachweis vom ‚legung der städtebaulichen Planung|und angefertigt von der Offenlegungsplan vom 25.0396 $3(1) BauGB erfolgte durch BauGBdurch Beschluß des Rates|Bünde vom 04.03.96 über die lich der Begründung gem. $ 3{2)|Bau68 und $ 81 BauO NW vom SHBaugesetzbuch-em Rotes der Stadt Bünde vom „Hührung-desAnzeigeverlahrer-nach-
-Bau6B-, $81 der Bauordnung für. überein. | geometrisch eindeutig ist.  } Stadt Bünde -Planungsamt-. wird bescheinigt. | öffentliche Unterrichtung am der Stadt: Bünde vom 04.03.96 | Aufstellung des Bebauungsplanes | BauGB in der Zeit vom 25.0396 |. Rat der Stadt Bünde am an | 020796 ist aemü .
‚das Land Nordrhein-Westfalen | il Ey 2 A109L: und Anhörung sem _ - aufgestellt. \ ist am 16./180396- ortsüblich | bis 12.0436 öffentlichausgelegen.| 02.0796 als Satzung be- Fiehe-Verfügung-des-Regierengs-|BauGB-Muflnahmen G.iYm. „ortsöblich-Sekannigemaeht-werden-
-Bauß NW-, Baunutzungsverord- | Herford, den Herford, den bs O1 00.00 Ban bekanntgemacht worden. .  pOrtsübliche Bekanntmachung am|schlossen worden. -prasiderterorR- 1812 BoußB am 10.0796 Der Bebauungsplan kann während
nung -BauNVO-, Planzeichenver- | . Ortsübliche Bekanntmachung 16/1809 2 HA. ortsüblich bekanntgemacht der Dienststunden in den Räumen
ordnung -PlanzV- \ am 1710.9. | Ba des Planungsamtes eingesehenGR - u worden. nn
Mafß'nohmengesetz zum Bauge - , . En werden.

. selzbuch (BauGB -MeflnohmenG } ET u | ee | a = \ oo. | . | |
- in den z.2t. geltenden Fassungen Bünde, den 18.03.96 Bünde, den Bünde, den 18.03.96 Bünde, den 18.0336 Bünde, den 18.03.96 Bünde, den 17.04.96 Bünde, den 04.0796 : Detmeld.den- Bünde! den 1207.96 Bünde,den 12.07.96
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